
Deutscher Bundestag Drucksache 15/3338
15. Wahlperiode 16. 06. 2004

Beschlussempfehlung und Bericht
des Innenausschusses (4. Ausschuss)

1. zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksache 15/2361 –

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben

2. zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Wolfgang Bosbach,
Dr. Wolfgang Schäuble, Hartmut Koschyk, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 15/2649 –

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 35 und 87a)

3. zu dem Antrag der Abgeordneten Clemens Binninger, Wolfgang Bosbach,
Hartmut Koschyk, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 15/747 –

Mehr Sicherheit im Luftverkehr

A. Problem
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthält die für einen Schutz des Luft-
verkehrs gegen Flugzeugentführungen, Sabotageakte und sonstige gefährliche
Eingriffe erforderlichen Regelungen in einem eigenen Gesetz. Zu diesem Zweck
werden die bisher im Luftverkehrsgesetz zersplitterten und mit fremden Rege-
lungsmaterien verbundenen Bestimmungen zur Abwehr äußerer Gefahren für
die Luftsicherheit zusammengefasst, komplizierte Zuständigkeitsabgrenzungen
begradigt und Regelungen an die Vorschriften der EU-Luftsicherheitsverord-
nung angepasst. Ferner wird der Einsatz der Streitkräfte in den Fällen, in denen
die Polizeibehörden der Länder nicht über die personelle und technische Aus-
stattung zum Handeln verfügen, ausdrücklich geregelt.
Die Fraktion der CDU/CSU hält darüber hinaus eine Grundgesetzänderung für
erforderlich, um im Falle terroristischer Bedrohungen auf Anforderung eines
Landes die Streitkräfte zum Schutz ziviler Objekte einzusetzen.
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Ferner fordern sie in einem Antrag weitergehende Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Luftsicherheit.

B. Lösung
1. Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 15/2361 in der Aus-

schussfassung mit den Stimmen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und
FDP

2. Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 15/2649 mit den Stim-
men der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen
die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU

3. Ablehnung des Antrags auf Drucksache 15/747 mit den Stimmen der
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU

C. Alternativen
Annahme des Gesetzentwurfs und des Antrags der Fraktion der CDU/CSU auf
den Drucksachen 15/2649 und 15/747.

D. Kosten
Für Bund, Länder und Kommunen entstehen durch das Gesetz keine Kosten.
Soweit Zuständigkeiten vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen auf das Bundesministerium des Innern übergehen, hat dies für den
Bundeshaushalt keine Auswirkungen, da kein zusätzlicher Personalbedarf ent-
steht.
Insgesamt dürften sich für die öffentlichen Haushalte sogar Einsparungen er-
geben, die aus der verbesserten Sicherheitslage im Luftverkehr resultieren und
mit der ungestörten Volkswirtschaft in Zusammenhang stehen.

E. Sonstige Kosten
Die Durchführung von Personalkontrollen wird bei den Flugplatzbetreibern und
Luftfahrtunternehmen zu finanziellem Mehraufwand führen, der jedoch unver-
meidlich ist, weil die EU-Luftsicherheitsverordnung die Personalkontrollen
zwingend vorschreibt. Würden staatliche Stellen die Personalkontrollen durch-
führen, müsste bei den Flugplatzbetreibern und Luftfahrtunternehmen eine Son-
derabgabe erhoben werden, da in Anbetracht der angespannten Lage der öf-
fentlichen Haushalte eine Refinanzierung unabdingbar wäre.
Nennenswerte Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbe-
sondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Die Flugpreise
könnten sich geringfügig erhöhen, wenn Flugplatzbetreiber und Luftfahrtunter-
nehmen die ihnen für die Durchführung von Personalkontrollen entstehenden
Kosten auf die Flugtickets umlegen. In Anbetracht des erheblichen Konkurrenz-
und Wettbewerbsdrucks im Bereich des Luftverkehrs bleibt jedoch abzuwarten,
ob sich überhaupt Auswirkungen auf die Flugpreise ergeben.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

1. den Gesetzentwurf auf Drucksache 15/2361 in der aus der nachstehenden
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen,

2. den Gesetzentwurf auf Drucksache 15/2649 abzulehnen,

3. den Antrag auf Drucksache 15/747 abzulehnen.

Berlin, den 16. Juni 2004

Der Innenausschuss

Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast
Vorsitzende

Frank Hofmann (Volkach)
Berichterstatter

Clemens Binninger
Berichterstatter

Silke Stokar von Neuforn
Berichterstatterin

Ernst Burgbacher
Berichterstatter
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E n t w u r f
—

B e s c h l ü s s e d e s 4 . A u s s c h u s s e s
—

Zusammenstellung

des Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben
– Drucksache 15/2361 –
mit den Beschlüssen des Innenausschusses (4. Ausschuss)

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung
von Luftsicherheitsaufgaben

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Artikel 1
Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG)

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung
von Luftsicherheitsaufgaben

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Artikel 1
Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG)

Abschnitt 1
Allgemeines

§ 1 Zweck
§ 2 Aufgaben

Abschnitt 2
Sicherheitsmaßnahmen

§ 3 Allgemeine Befugnisse der Luftsicherheits-
behörde

§ 4 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
§ 5 Besondere Befugnisse der Luftsicherheitsbehörden
§ 6 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezo-

gener Daten
§ 7 Zuverlässigkeitsüberprüfungen
§ 8 Sicherungsmaßnahmen der Flugplatzbetreiber
§ 9 Sicherungsmaßnahmen der Luftfahrtunternehmen
§ 10 Zugangsberechtigung
§ 11 Verbotene Gegenstände
§ 12 Aufgaben und Befugnisse des verantwortlichen Luft-

fahrzeugführers

Abschnitt 3
Unterstützung und Amtshilfe
durch die Streitkräfte

§ 13 Entscheidung der Bundesregierung
§ 14 Einsatzmaßnahmen, Anordnungsbefugnis
§ 15 Sonstige Maßnahmen
§ 16 Schadensausgleich

Abschnitt 4
Zuständigkeit und Verfahren

§ 17 Zuständigkeiten
§ 18 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverord-

nungen
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Artikel 2
u n v e r ä n d e r t

Artikel 3
u n v e r ä n d e r t

Artikel 4
u n v e r ä n d e r t

Artikel 5
u n v e r ä n d e r t

Artikel 6
Änderung des Bundeszentralregistergesetzes

Artikel 7
Änderung der Luftverkehrszulassungsverordnung

Artikel 8
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Artikel 9
Inkrafttreten

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG)

I nha l t s üb e r s i c h t

Abschnitt 1
Allgemeines

§ 1 Zweck
§ 2 Aufgaben

Abschnitt 2
Sicherheitsmaßnahmen

§ 3 Allgemeine Befugnisse der Luftsicherheitsbehörde
§ 4 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Abschnitt 5
Bußgeld- und Strafvorschriften

§ 19 Bußgeldvorschriften
§ 20 Strafvorschriften
§ 21 Bußgeld- und Strafvorschriften zu § 12

Abschnitt 6
Schlussbestimmung

§ 22 Grundrechtseinschränkungen

Artikel 2
Änderung des Luftverkehrsgesetzes

Artikel 3
Änderung des Bundesgrenzschutzgesetzes

Artikel 4
Änderung des Gesetzes über das Ausländerzentralregister

Artikel 5
Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung

Artikel 6
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Artikel 7
Inkrafttreten

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG)
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§ 5 Besondere Befugnisse der Luftsicherheitsbehörden
§ 6 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbe-

zogener Daten
§ 7 Zuverlässigkeitsüberprüfungen
§ 8 Sicherungsmaßnahmen der Flugplatzbetreiber
§ 9 Sicherungsmaßnahmen der Luftfahrtunternehmen
§ 10 Zugangsberechtigung
§ 11 Verbotene Gegenstände
§ 12 Aufgaben und Befugnisse des verantwortlichen

Luftfahrzeugführers

Abschnitt 3
Unterstützung und Amtshilfe
durch die Streitkräfte

§ 13 Entscheidung der Bundesregierung
§ 14 Einsatzmaßnahmen, Anordnungsbefugnis
§ 15 Sonstige Maßnahmen

Abschnitt 4
Zuständigkeit und Verfahren

§ 16 Zuständigkeiten
§ 17 Ermächtigung zumErlass von Rechtsverordnungen

Abschnitt 5
Bußgeld- und Strafvorschriften

§ 18 Bußgeldvorschriften
§ 19 Strafvorschriften
§ 20 Bußgeld- und Strafvorschriften zu § 12

Abschnitt 6
Schlussbestimmung

§ 21 Grundrechtseinschränkungen

Abschnitt 1
u n v e r ä n d e r t

Abschnitt 1
Allgemeines

§ 1
Zweck

Dieses Gesetz dient dem Schutz vor Angriffen auf die Si-
cherheit des Luftverkehrs, insbesondere vor Flugzeugent-
führungen, Sabotageakten und terroristischen Anschlägen.

§ 2
Aufgaben

Die Luftsicherheitsbehörde hat die Aufgabe, Angriffe auf
die Sicherheit des Luftverkehrs im Sinne des § 1 abzuweh-
ren. Sie nimmt insbesondere Zuverlässigkeitsüberprüfungen
nach § 7 vor, lässt nach § 8 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1
Satz 2 Luftsicherheitspläne zu, ordnet Sicherungsmaßnah-
men der Flugplatzbetreiber nach § 8 und der Luftfahrtunter-
nehmen nach § 9 an und überwacht deren Einhaltung.
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Abschnitt 2
Sicherheitsmaßnahmen

§ 3
u n v e r ä n d e r t

§ 4
u n v e r ä n d e r t

§ 5
Besondere Befugnisse der Luftsicherheitsbehörden
(1) Die Luftsicherheitsbehörde kann Personen, welche die

nicht allgemein zugänglichen Bereiche des Flugplatzes be-
treten haben oder betreten wollen, durchsuchen oder in sons-
tiger geeigneter Weise überprüfen. Sie kann Gegenstände
durchsuchen, durchleuchten oder in sonstiger geeigneter
Weise überprüfen, die in diese Bereiche verbracht wurden
oder werden sollen. Die Luftsicherheitsbehörde kann die
Orte, an denen die Sicherheitskontrollen stattfinden,
durch bewaffnete Polizeivollzugsbeamte schützen, die Si-
cherheitsbereiche des Flughafens bestreifen und gefähr-
dete Flugzeuge durch bewaffnete Standposten sichern.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) u n v e r ä n d e r t

Abschnitt 2
Sicherheitsmaßnahmen

§ 3
Allgemeine Befugnisse der Luftsicherheitsbehörde
Die Luftsicherheitsbehörde trifft die notwendigen Maß-

nahmen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die Si-
cherheit des Luftverkehrs abzuwehren, soweit nicht § 5 ihre
Befugnisse besonders regelt.

§ 4
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen
ist diejenige zu treffen, die den Einzelnen oder die Allge-
meinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen,
der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis
steht.

(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr
Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass er nicht erreicht wer-
den kann.

§ 5
Besondere Befugnisse der Luftsicherheitsbehörden
(1) Die Luftsicherheitsbehörde kann Personen, welche die

nicht allgemein zugänglichen Bereiche des Flugplatzes be-
treten haben oder betreten wollen, durchsuchen oder in sons-
tiger geeigneter Weise überprüfen. Sie kann Gegenstände
durchsuchen, durchleuchten oder in sonstiger geeigneter
Weise überprüfen, die in diese Bereiche verbracht wurden
oder werden sollen.

(2) Die Luftsicherheitsbehörde kann Fluggäste, Mitarbei-
ter der Flugplatzbetreiber, der Luftfahrtunternehmen und an-
derer Unternehmen sowie sonstige Personen, die nicht all-
gemein zugängliche Bereiche des Flugplatzes betreten haben
oder betreten wollen, insbesondere anhalten und aus diesen
Bereichen verweisen, wenn diese Personen
1. ihre Berechtigung zum Betreten nicht nachweisen,
2. eine Durchsuchung ihrer Person und mitgeführter Ge-

genstände oder deren Überprüfung in sonstiger geeigne-
ter Weise durch die Luftsicherheitsbehörde nach den in
§ 11 Abs. 1 genannten Gegenständen ablehnen oder

3. in § 11 Abs. 1 genannte Gegenstände oder sonstige Ge-
genstände, die bei der Durchsuchung oder Überprüfung
festgestellt werden und die sich zu Angriffen auf Perso-
nen oder zur Beschädigung von Luftfahrzeugen eignen,
nicht außerhalb des nicht allgemein zugänglichen Berei-
ches des Flugplatzes zurücklassen oder nicht dem Luft-
fahrtunternehmen zur Beförderung übergeben.
(3) Die Luftsicherheitsbehörde kann Fracht, aufgegebe-

nes Gepäck, Postsendungen und sonstige Gegenstände, die
in die nicht allgemein zugänglichen Bereiche des Flugplat-
zes verbracht wurden oder verbracht werden sollen, nach den
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(4) Die Luftsicherheitsbehörde darf innerhalb der Ge-
schäfts- und Arbeitsstunden Betriebs- und Geschäftsräume
betreten und besichtigen, soweit dies zur Durchführung der
Sicherheitsmaßnahmen gemäß den Absätzen 2 und 3 erfor-
derlich ist. Außerhalb der Geschäfts- und Arbeitsstunden
dürfen diese Räume nur zur Verhütung dringender Gefahren
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung betreten und be-
sichtigt werden.

(5) Die Luftsicherheitsbehörde kann geeigneten Personen
als Beliehenen die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben bei
der Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß den
Absätzen 1 bis 4 übertragen. Die Beleihung kann jederzeit
widerrufen werden. Der Beliehene ist im Rahmen der ihm
übertragenen Aufgaben und der sonst geltenden Gesetze be-
fugt, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

(6) u n v e r ä n d e r t

§ 6
u n v e r ä n d e r t

§ 7
Zuverlässigkeitsüberprüfungen

(1) Zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luft-
verkehrs (§ 1) hat die Luftsicherheitsbehörde die Zuverläs-
sigkeit folgender Personen zu überprüfen:

1. Personen, denen zur Ausübung einer beruflichen Tätig-
keit nicht nur gelegentlich Zugang zu nicht allgemein zu-
gänglichen Bereichen des Flugplatzgeländes eines Ver-
kehrsflughafens im Sinne des § 8 oder eines Luftfahrt-
unternehmens im Sinne des § 9 gewährt werden soll,

2. Personal der Flugplatz- und Luftfahrtunternehmen, des
Flugsicherungsunternehmens sowie der Fracht-, Post-,
Reinigungsunternehmen sowie Warenlieferanten und
vergleichbarer Versorgungsunternehmen, das aufgrund
seiner Tätigkeit unmittelbaren Einfluss auf die Sicher-

in § 11 Abs. 1 genannten Gegenständen durchsuchen, durch-
leuchten oder in sonstiger geeigneter Weise überprüfen. Bei
Postsendungen findet Satz 1 mit der Maßgabe Anwendung,
dass diese nur geöffnet werden dürfen, wenn bestimmte Tat-
sachen die Annahme begründen, dass sich darin Gegen-
stände befinden, deren Beförderung gegen § 11 Abs. 1 oder
§ 27 des Luftverkehrsgesetzes verstößt.

(4) Die Luftsicherheitsbehörde darf innerhalb der Ge-
schäfts- und Arbeitsstunden Betriebs- und Geschäftsräume
betreten und besichtigen, soweit dies zur Durchführung der
Sicherheitsmaßnahmen gemäß den Absätzen 2 und 3 erfor-
derlich ist. Außerhalb der Geschäfts- und Arbeitsstunden
dürfen diese Räume nur zur Verhütung dringender Gefahren
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und be-
sichtigt werden.

(5) Die Luftsicherheitsbehörde kann geeigneten Personen
als Beliehenen die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben bei
der Durchführung der Sicherungsmaßnahmen gemäß den
Absätzen 1 bis 4 übertragen. Die Bestellung kann jederzeit
widerrufen werden. Der Beliehene ist im Rahmen der ihm
übertragenen Aufgaben und der sonst geltenden Gesetze be-
fugt, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

(6) Die Aufgaben und Befugnisse der Polizeivollzugsbe-
hörden bleiben unberührt.

§ 6
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung

personenbezogener Daten
(1) Die Befugnis zur Erhebung, Verarbeitung und Nut-

zung personenbezogener Daten richtet sich nach den für die
Luftsicherheitsbehörden geltenden Vorschriften des Bundes-
oder Landesrechts, soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt.

(2) Unbeschadet einer sich aus Absatz 1 ergebenden Über-
mittlungsbefugnis dürfen die Luftsicherheitsbehörden
personenbezogene Daten an öffentliche Stellen außerhalb
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes übermitteln, wenn dies
zur Abwehr unmittelbar drohender erheblicher Gefahren für
die Sicherheit des Luftverkehrs, insbesondere bei erfolgten
oder drohenden terroristischen Angriffen, erforderlich ist.

§ 7
Zuverlässigkeitsüberprüfungen

(1) Zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luft-
verkehrs (§ 1) hat die Luftsicherheitsbehörde die Zuverläs-
sigkeit folgender Personen zu überprüfen:

1. Personen, denen zur Ausübung einer beruflichen Tätig-
keit nicht nur gelegentlich Zugang zu nicht allgemein zu-
gänglichen Bereichen des Flugplatzgeländes gewährt
werden soll,

2. Personal der Flugplatz- und Luftfahrtunternehmen, des
Flugsicherungsunternehmens sowie der Fracht-, Post-,
Reinigungsunternehmen sowie Warenlieferanten und
vergleichbarer Versorgungsunternehmen, das aufgrund
seiner Tätigkeit Einfluss auf die Sicherheit des Luftver-
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heit des Luftverkehrs hat; sofern sich die vorgenannten
Unternehmen des Personals anderer Unternehmen bedie-
nen, steht dieses eigenem Personal gleich,

3. u n v e r ä n d e r t

4. Luftfahrer im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung
mit § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 des Luftverkehrsgesetzes
und entsprechende Flugschüler sowie

5. Mitglieder von flugplatzansässigen Vereinen, Schüler-
praktikanten oder Führern von Luftfahrzeugen im
Sinne von § 1 Abs. 2 des Luftverkehrsgesetzes oder
sonstige Berechtigte, denen nicht nur gelegentlich Zu-
gang zu den
a) nicht allgemein zugänglichen Bereichen des Flug-

platzgeländes eines Verkehrsflughafens im Sinne
des § 8 oder

b) überlassenen Bereichen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2
gewährt werden soll.
(2) Die Überprüfung erfolgt auf Antrag des Betroffenen.

Die Kosten für die Überprüfung zur Ausübung einer be-
ruflichen Tätigkeit trägt der Arbeitgeber.
Der Betroffene ist bei Antragstellung über
1. u n v e r ä n d e r t
2. u n v e r ä n d e r t

3. die Stellen, deren Beteiligung nach Absatz 3 Satz 1 Nr.
2 bis 5 und Absatz 4 in Betracht kommt, sowie

4. u n v e r ä n d e r t
zu unterrichten.
Die Überprüfung entfällt, wenn der Betroffene
1. u n v e r ä n d e r t

2. dieser der erweiterten Sicherheitsüberprüfung nach § 9
des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes oder der erweiter-
ten Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen
nach § 10 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes unter-
liegt.
(3) Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit darf die Luftsi-

cherheitsbehörde
1. u n v e r ä n d e r t
2. Anfragen bei den Polizeivollzugs- und den Verfassungs-

schutzbehörden der Länder sowie, soweit im Einzelfall
erforderlich, dem Bundeskriminalamt, dem Zollkriminal-
amt, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bun-
desnachrichtendienst, dem Militärischen Abschirmdienst
und der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik nach vorhandenen, für die Beurteilung
der Zuverlässigkeit bedeutsamen Informationen stellen,

kehrs hat; sofern sich die vorgenannten Unternehmen des
Personals anderer Unternehmen bedienen, steht dieses ei-
genem Personal gleich,

3. Personen, die nach § 5 Abs. 5 als Beliehene eingesetzt
oder nach § 31b Abs. 1 Satz 2 des Luftverkehrsgesetzes
mit Aufgaben nach § 27c Abs. 2 des Luftverkehrsgeset-
zes beauftragt werden,

4. Luftfahrer (§ 4 Abs. 1 Satz 1 des Luftverkehrsgesetzes)
und Flugschüler sowie

5. Mitglieder von flugplatzansässigen Vereinen, Schüler-
praktikanten oder Sportfliegern, denen nicht nur gele-
gentlich Zugang zu nicht allgemein zugänglichen Berei-
chen des Flugplatzgeländes, gewährt werden soll.

(2) Die Überprüfung erfolgt auf Antrag des Betroffenen.

Der Betroffene ist bei Antragstellung über
1. die zuständige Luftsicherheitsbehörde,
2. den Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung und -nut-

zung,
3. die nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 bis 5 und Absatz 4 betei-
ligten Stellen sowie

4. die Übermittlungsempfänger nach Absatz 7 Satz 2 und 3
zu unterrichten.
Die Überprüfung entfällt, wenn der Betroffene
1. im Inland innerhalb der letzten zwölf Monate einer zu-

mindest gleichwertigen Überprüfung unterzogen worden
ist und keine Anhaltspunkte für eine Unzuverlässigkeit
des Betroffenen vorliegen oder

2. der Betroffene der erweiterten Sicherheitsüberprüfung
nach § 9 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes oder der
erweiterten Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitser-
mittlungen nach § 10 des Sicherheitsüberprüfungsgeset-
zes unterliegt.
(3) Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit darf die Luftsi-

cherheitsbehörde
1. die Identität des Betroffenen überprüfen,
2. Anfragen bei den Polizeivollzugs- und den Verfassungs-

schutzbehörden der Länder sowie, soweit im Einzelfall
erforderlich, dem Bundeskriminalamt, dem Zollkriminal-
amt, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bun-
desnachrichtendienst, dem Militärischen Abschirmdienst
und der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik nach vorhandenen, für die Beurteilung
der Zuverlässigkeit bedeutsamen Informationen, stellen,
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3. u n v e r ä n d e r t

4. bei ausländischen Betroffenen um eine Auskunft aus dem
Ausländerzentralregister ersuchen und, soweit im Ein-
zelfall erforderlich, Anfragen an die zuständigen Aus-
länderbehörden nach Anhaltspunkten für eine Beein-
trächtigung der öffentlichen Sicherheit durch den Betrof-
fenen richten,

5. u n v e r ä n d e r t

Der Betroffene ist verpflichtet, an seiner Überprüfung mit-
zuwirken.

(4) Begründen die Auskünfte der in Absatz 3 Nr. 2 und 4
genannten Behörden Anhaltspunkte für Zweifel an der Zu-
verlässigkeit des Betroffenen, darf die Luftsicherheitsbe-
hörde Auskünfte von Strafverfolgungsbehörden einholen.

(5) Die Luftsicherheitsbehörde gibt dem Betroffenen vor
ihrer Entscheidung Gelegenheit, sich zu den eingeholten
Auskünften zu äußern, soweit diese Zweifel an seiner Zu-
verlässigkeit begründen und Geheimhaltungspflichten nicht
entgegenstehen oder bei Auskünften durch Strafverfol-
gungsbehörden eine Gefährdung des Untersuchungszwecks
nicht zu besorgen ist. Stammen die Erkenntnisse von einer
der in Absatz 3 Nr. 2 oder Absatz 4 genannten Stellen, ist das
Einvernehmen dieser Stellen erforderlich. Der Betroffene ist
verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Er kann
Angaben verweigern, die für ihn oder eine der in § 52 Abs. 1
der Strafprozessordnung genannten Personen die Gefahr
strafrechtlicher Verfolgung, der Verfolgung wegen einer
Ordnungswidrigkeit oder von disziplinar- oder arbeitsrecht-
lichen Maßnahmen begründen könnten. Über die Verpflich-
tung wahrheitsgemäße Angaben zu machen und das Verwei-
gerungsrecht ist der Betroffene vorher zu belehren.

(6) Ohne eine abgeschlossene Zuverlässigkeitsüberprü-
fung, bei der keine Zweifel an der Zuverlässigkeit des Be-
troffenen verbleiben, darf diesem kein Zugang zu nicht all-
gemein zugänglichen Bereichen des Flugplatzgeländes ge-
währt werden (Absatz 1 Nr. 1 und 5) oder er darf seine Tä-
tigkeiten (Absatz 1 Nr. 2 und 3) nicht aufnehmen.

(7) Die Luftsicherheitsbehörde darf die nach den Absät-
zen 3 und 4 erhobenen Daten nur zum Zwecke der Über-
prüfung der Zuverlässigkeit verwenden. Sie unterrichtet den
Betroffenen, dessen gegenwärtigen Arbeitgeber, das Flug-
platz-, Luftfahrt- oder Flugsicherungsunternehmen so-
wie die beteiligten Polizei- und Verfassungsschutzbehörden
des Bundes und der Länder über das Ergebnis der Überprü-
fung; dem gegenwärtigen Arbeitgeber dürfen die dem Er-
gebnis zugrunde liegenden Erkenntnisse nicht mitgeteilt
werden. Weitere Informationen dürfen dem gegenwärtigen
Arbeitgeber mitgeteilt werden, soweit sie für die Durchfüh-
rung eines gerichtlichen Verfahrens im Zusammenhang mit
der Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich sind. § 161 der
Strafprozessordnung bleibt unberührt.

3. unbeschränkte Auskünfte aus dem Bundeszentralregister
einholen,

4. bei ausländischen Betroffenen um eine Auskunft aus dem
Ausländerzentralregister ersuchen und Anfragen an die
zuständigen Ausländerbehörden nach Anhaltspunkten
für eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit
durch den Betroffenen richten,

5. soweit im Einzelfall erforderlich, Anfragen an die Flug-
platzbetreiber und Luftfahrtunternehmen sowie an den
gegenwärtigen Arbeitgeber des Betroffenen nach dort
vorhandenen, für die Beurteilung der Zuverlässigkeit be-
deutsamen Informationen richten.

Der Betroffene ist verpflichtet, an seiner Überprüfung mit-
zuwirken.

(4) Begründen die Auskünfte der in Absatz 3 Nr. 2 ge-
nannten Behörden Anhaltspunkte für Zweifel an der Zuver-
lässigkeit des Betroffenen, darf die Luftsicherheitsbehörde
Auskünfte von Strafverfolgungsbehörden einholen.

(5) Die Luftsicherheitsbehörde gibt dem Betroffenen vor
ihrer Entscheidung Gelegenheit, sich zu den eingeholten
Auskünften zu äußern, soweit diese Zweifel an seiner Zu-
verlässigkeit begründen und Geheimhaltungspflichten nicht
entgegenstehen oder bei Auskünften durch Strafverfol-
gungsbehörden eine Gefährdung des Untersuchungszwecks
nicht zu besorgen ist. Stammen die Erkenntnisse von einer
der in Absatz 3 Nr. 2 oder Absatz 4 genannten Stellen, ist das
Einvernehmen dieser Stellen erforderlich. Der Betroffene ist
verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Er kann
Angaben verweigern, die für ihn oder eine der in § 52 Abs. 1
der Strafprozessordnung genannten Personen die Gefahr
strafrechtlicher Verfolgung, der Verfolgung einer Ordnungs-
widrigkeit oder von disziplinar- oder arbeitsrechtlichen
Maßnahmen begründen könnten. Über die Verpflichtung
wahrheitsgemäße Angaben zu machen und das Verweige-
rungsrecht ist der Betroffene vorher zu belehren.

(6) Ohne eine abgeschlossene Zuverlässigkeitsüberprü-
fung, bei der keine Zweifel an der Zuverlässigkeit des Be-
troffenen verbleiben, darf diesem kein Zugang zu nicht all-
gemein zugänglichen Bereichen des Flugplatzgeländes ge-
währt werden.

(7) Die Luftsicherheitsbehörde darf die nach den Absät-
zen 3 und 4 erhobenen Daten nur zum Zwecke der Über-
prüfung der Zuverlässigkeit verwenden. Sie unterrichtet den
Betroffenen, dessen gegenwärtigen Arbeitgeber, die Polizei-
vollzugs- und Verfassungsschutzbehörden des Bundes und
der Länder über das Ergebnis der Überprüfung; dem gegen-
wärtigen Arbeitgeber dürfen die dem Ergebnis zugrunde lie-
genden Erkenntnisse nicht mitgeteilt werden. Weitere Infor-
mationen dürfen dem gegenwärtigen Arbeitgeber mitgeteilt
werden, soweit sie für die Durchführung eines gerichtlichen
Verfahrens im Zusammenhang mit der Zuverlässigkeitsüber-
prüfung erforderlich sind. § 161 der Strafprozessordnung
bleibt unberührt.
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(8) u n v e r ä n d e r t

(9) Werden den nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 beteiligten
Bundesbehörden oder den nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 5 be-
teiligten Stellen im Nachhinein Informationen bekannt, die
für die Beurteilung der Zuverlässigkeit einer der in Absatz 1
genannten Personen von Bedeutung sind, sind diese Stellen
verpflichtet, die Luftsicherheitsbehörde über die vorliegen-
den Erkenntnisse zu informieren. Zu diesem Zweck dürfen
sie Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburts-
ort, Wohnort und Staatsangehörigkeit des Betroffenen sowie
die Aktenfundstelle speichern. Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz darf zu diesem Zweck die in Satz 2 genannten
personenbezogenen Daten des Betroffenen und ihre Akten-
fundstelle zusätzlich auch in den gemeinsamen Dateien nach
§ 6 des Bundesverfassungsschutzgesetzes speichern. Die in
Satz 1 genannten Behörden und Stellen unterrichten die
Luftsicherheitsbehörde, zu welchen Betroffenen sie Daten
gemäß Satz 2 und 3 speichern.

(10) u n v e r ä n d e r t

(11) Die im Rahmen einer Zuverlässigkeitsprüfung ge-
speicherten personenbezogenen Daten sind zu löschen

1. von den Luftsicherheitsbehörden

a) u n v e r ä n d e r t

b) nach Ablauf von drei Jahren, nachdem der Betroffene
aus einer Tätigkeit nach Absatz 1 ausgeschieden ist,
es sei denn, er hat zwischenzeitlich erneut eine Tä-
tigkeit nach Absatz 1 aufgenommen,

2. von den nach Absatz 3 und 4 beteiligten Bundesbe-
hörden und den nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 5 beteiligten
Stellen

a) u n v e r ä n d e r t

b) u n v e r ä n d e r t

Wenn Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Lö-
schung die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen be-
einträchtigt würden, sind die Daten zu sperren. Gesperrte

(8) Die Luftsicherheitsbehörden unterrichten sich gegen-
seitig über die Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprü-
fungen, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist. Absatz 7
Satz 1 gilt entsprechend.

(9) Werden den nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 und 4 betei-
ligten Behörden oder den nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 5 betei-
ligten Stellen im Nachhinein Informationen bekannt, die für
die Beurteilung der Zuverlässigkeit einer der in Absatz 1 ge-
nannten Personen von Bedeutung sind, sind diese Stellen
verpflichtet, die Luftsicherheitsbehörde über die vorliegen-
den Erkenntnisse zu informieren. Zu diesem Zweck dürfen
sie Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburts-
ort, Wohnort und Staatsangehörigkeit des Betroffenen sowie
die Aktenfundstelle speichern. Die Verfassungsschutzbehör-
den des Bundes und der Länder dürfen zu diesem Zweck die
in Satz 2 genannten personenbezogenen Daten des Betrof-
fenen und ihre Aktenfundstelle zusätzlich auch in den ge-
meinsamen Dateien nach § 6 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes speichern. Die im Satz 1 genannten Behörden und
Stellen unterrichten die Luftsicherheitsbehörde, zu welchen
Betroffenen sie Daten gemäß Satz 2 und 3 speichern.

(10) Die Luftsicherheitsbehörde darf bei Zuverlässig-
keitsüberprüfungen, die durch Stellen außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes veranlasst werden, mitwirken.
Hierzu darf sie Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsda-
tum, Geburtsort, Wohnort und Staatsangehörigkeit sowie das
Ergebnis der Sicherheitsüberprüfung des Betroffenen über-
mitteln. Die Datenübermittlung unterbleibt, soweit der Be-
troffene ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der
Übermittlung hat, insbesondere wenn bei der empfangenden
Stelle ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewähr-
leistet ist. Die empfangende Stelle ist darauf zu verweisen,
dass die übermittelten Daten nur für den Zweck verwendet
werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden
sind.

(11) Die im Rahmen einer Zuverlässigkeitsprüfung ge-
speicherten personenbezogenen Daten sind zu löschen

1. von den Luftsicherheitsbehörden

a) innerhalb eines Jahres, wenn der Betroffene keine Tä-
tigkeit nach Absatz 1 aufnimmt,

b) nach Ablauf von drei Jahren nachdem der Betroffene
aus einer Tätigkeit nach Absatz 1 ausgeschieden ist,
es sei denn, er hat zwischenzeitlich erneut eine Tä-
tigkeit nach Absatz 1 aufgenommen,

2. von den nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 und 4 beteiligten Be-
hörden und den nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 5 beteiligten
Stellen

a) im Fall der nach Absatz 9 Satz 2 und 3 gespeicherten
Daten unverzüglich nach der nach Nummer 1 erfolg-
ten Löschung; hierzu unterrichten die Luftsicherheits-
behörden die beteiligten Stellen über die Löschung,

b) im Übrigen unmittelbar nach Abschluss der Beteili-
gung.

Wenn Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Lö-
schung die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen be-
einträchtigt würden, sind die Daten zu sperren. Gesperrte
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Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur ver-
wendet werden, soweit dies zur Abwehr einer erheblichen
Gefahr unerlässlich ist.

§ 8
Sicherungsmaßnahmen der Flugplatzbetreiber

(1) Der Unternehmer eines Verkehrsflughafens ist zum
Schutz des Flughafenbetriebs vor Angriffen auf die Sicher-
heit des Luftverkehrs verpflichtet

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t

5. eigene Mitarbeiter, Mitarbeiter anderer auf dem Flug-
platz tätiger Unternehmen und andere Personen vor dem
Zugang zu den sensiblen Teilen der nicht allgemein zu-
gänglichen Bereiche zu durchsuchen oder in sonstiger
geeigneter Weise zu überprüfen sowie von diesen mitge-
führte Gegenstände und Fahrzeuge zu durchsuchen, zu
durchleuchten oder in sonstiger geeigneter Weise zu
überprüfen; dies gilt auch für auf andereWeise in diese
Bereiche eingeführte Waren und Versorgungsgüter;

6. u n v e r ä n d e r t

7. u n v e r ä n d e r t

8. u n v e r ä n d e r t

Daten dürfen nur mit Einwilligung des Betroffenen verwen-
det werden.

§ 8
Sicherungsmaßnahmen der Flugplatzbetreiber

(1) Der Unternehmer eines Verkehrsflughafens ist zum
Schutz des Flughafenbetriebs vor Angriffen auf die Sicher-
heit des Luftverkehrs verpflichtet

1. Flughafenanlagen, Bauwerke, Räume und Einrichtungen
so zu erstellen und zu gestalten, dass die erforderliche
bauliche und technische Sicherung und die sachgerechte
Durchführung der personellen Sicherungs- und Schutz-
maßnahmen und die Kontrolle der nicht allgemein zu-
gänglichen Bereiche ermöglicht werden sowie die dafür
erforderlichen Flächen bereitzustellen und zu unterhal-
ten; ausgenommen von dieser Verpflichtung sind Geräte
zur Überprüfung von Fluggästen und von diesen mitge-
führten Gegenständen sowie Einrichtungen und Geräte
zur Überprüfung von Post, aufgegebenem Gepäck,
Fracht und Versorgungsgütern auf die in § 11 Abs. 1 ge-
nannten Gegenstände mittels technischer Verfahren;

2. Post, aufgegebenes Gepäck, Fracht und Versorgungsgü-
ter zur Durchführung der Maßnahmen nach § 5 Abs. 3 si-
cher zu transportieren und zu lagern; dies schließt den
Transport zu und zwischen einer mehrstufigen Kontroll-
anlage ein;

3. bei Durchsuchungen des aufgegebenen Gepäcks nach § 5
Abs. 3 den Fluggast herbeizuholen oder bei Durchsu-
chungen in Abwesenheit des Fluggastes die Schlösser der
Gepäckstücke zu öffnen;

4. nicht allgemein zugängliche Bereiche gegen unberech-
tigten Zugang zu sichern und, soweit es sich um sicher-
heitsempfindliche Bereiche handelt, den Zugang nur
hierzu besonders berechtigten Personen zu gestatten;

5. eigene Mitarbeiter, Mitarbeiter anderer auf dem Flugplatz
tätiger Unternehmen und andere Personen vor dem Zu-
gang zu den sensiblen Teilen der sicherheitsempfindli-
chen Bereiche zu durchsuchen oder in sonstiger geeig-
neter Weise zu überprüfen; von diesen mitgeführte Ge-
genstände und Fahrzeuge zu durchsuchen, zu durchleuch-
ten oder in sonstiger geeigneter Weise zu überprüfen;

6. Sicherheitspersonal für seine Aufgaben zu schulen und
alle übrigen Mitarbeiter einem Sicherheitsschulungspro-
gramm zu unterziehen;

7. Luftfahrzeuge, die Gegenstand von Bedrohungen, insbe-
sondere von Bombendrohungen sind, auf Sicherheitspo-
sitionen zu verbringen, soweit hierzu nicht das Luftfahrt-
unternehmen gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 verpflichtet
ist, und die Entladung sowie die Ver- und Entsorgung der
Luftfahrzeuge durchzuführen;

8. soweit erforderlich, an der Überprüfung nach § 7 mitzu-
wirken.
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Die in Satz 1 Nr. 1 bis 8 aufgeführten Sicherungsmaßnah-
men sind von dem Unternehmer in einem Luftsicherheits-
plan im Sinne des Artikels 5 Abs. 4 der Verordnung (EG)
Nr. 2320/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vor-
schriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt (ABl. EG
Nr. L 355 S. 1) darzustellen, welcher der Luftsicherheitsbe-
hörde innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist zur Zu-
lassung vorzulegen ist. Die Zulassung kann mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden. Nachträgliche Auflagen sind
zulässig. Der Unternehmer eines Verkehrsflughafens ist ver-
pflichtet, die im zugelassenen Luftsicherheitsplan dargestell-
ten Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) u n v e r ä n d e r t

§ 9
Sicherungsmaßnahmen der Luftfahrtunternehmen
(1) Ein Luftfahrtunternehmen, das Luftfahrzeuge mit

mehr als 5,7 Tonnen Höchstgewicht betreibt, ist zum Schutz
vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs verpflich-
tet
1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. seine auf einem Verkehrsflughafen abgestellten Luftfahr-
zeuge so zu sichern, dass weder unberechtigte Personen
Zutritt haben noch verdächtige Gegenstände in das Luft-
fahrzeug verbracht werden können;

5. u n v e r ä n d e r t

Die in Satz 1 Nr. 1 bis 8 aufgeführten Sicherungsmaßnah-
men sind von dem Unternehmer in einem Luftsicherheits-
plan im Sinne des Artikels 5 Abs. 4 der Verordnung (EG)
Nr. 2320/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vor-
schriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt (ABl. EG
Nr. L 355 S. 1) darzustellen, welcher der Luftsicherheitsbe-
hörde innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist zur Zu-
lassung vorzulegen ist. Die Zulassung kann mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden. Nachträgliche Auflagen sind
zulässig. Der Unternehmer eines Verkehrsflughafens ist ver-
pflichtet, die im zugelassenen Luftsicherheitsplan dargestell-
ten Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.

(2) Die Luftsicherheitsbehörde kann den Betreiber eines
sonstigen Flugplatzes zur Durchführung von Sicherungs-
maßnahmen entsprechend Absatz 1 verpflichten, soweit dies
zur Sicherung des Flugbetriebs erforderlich ist.

(3) Für die Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen
und Flächen nach den Absätzen 1 und 2, die der für die
Durchführung der Maßnahmen gemäß § 5 zuständigen Be-
hörde zur Verfügung gestellt worden sind, kann der Ver-
pflichtete die Vergütung seiner Selbstkosten verlangen. Im
Übrigen trägt der Verpflichtete die Kosten für die Siche-
rungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2. Zur Feststel-
lung der Selbstkosten im Sinne dieses Gesetzes finden die
Vorschriften des Preisrechts bei öffentlichen Aufträgen ent-
sprechende Anwendung. Unterschreitet der Marktpreis die
Selbstkosten, ist der Marktpreis maßgeblich.

§ 9
Sicherungsmaßnahmen der Luftfahrtunternehmen
(1) Ein Luftfahrtunternehmen, das Luftfahrzeuge mit

mehr als 5,7 Tonnen Höchstgewicht betreibt, ist zum Schutz
vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs verpflich-
tet
1. Sicherungsmaßnahmen bei der Abfertigung von Fluggäs-

ten und der Behandlung von Post, Gepäck, Fracht und
Versorgungsgütern durchzuführen;

2. die ihm auf einem Verkehrsflughafen überlassenen nicht
allgemein zugänglichen Bereiche gegen unberechtigten
Zugang zu sichern und, soweit es sich um sicherheits-
empfindliche Bereiche handelt, den Zugang nur hierzu
besonders berechtigten Personen zu gestatten; soweit Be-
triebsgebäude, Frachtanlagen und sonstige Betriebsein-
richtungen von dem Luftfahrtunternehmen selbst oder in
seinem Auftrag errichtet oder von ihm selbst betrieben
werden, gilt § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 entsprechend;

3. Sicherheitspersonal für seine Aufgaben zu schulen und
die Flugbesatzungen und das Bodenpersonal einem Si-
cherheitsschulungsprogramm zu unterziehen;

4. seine auf einem Verkehrsflughafen abgestellten Luftfahr-
zeuge so zu sichern, dass weder unberechtigte Personen
Zutritt haben, noch verdächtige Gegenstände in das Luft-
fahrzeug verbracht werden können;

5. Luftfahrzeuge, die Gegenstand von Bedrohungen, insbe-
sondere von Bombendrohungen sind, auf eine Sicher-
heitsposition zu verbringen oder bei einer Verbringung
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6. u n v e r ä n d e r t

Die in Satz 1 Nr. 1 bis 6 aufgeführten Sicherungsmaßnah-
men sind von dem Unternehmen in einem Luftsicherheits-
plan im Sinne des Artikels 5 Abs. 4 der Verordnung (EG)
Nr. 2320/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vor-
schriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt (ABl. EG
Nr. L 355 S. 1) darzustellen, welcher der Luftsicherheitsbe-
hörde innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist zur Zu-
lassung vorzulegen ist; die Luftsicherheitsbehörde kann
Ausnahmen von der Vorlagepflicht zulassen. Die Zulassung
kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. Nachträg-
liche Auflagen sind zulässig. Die Luftfahrtunternehmen sind
verpflichtet, die im zugelassenen Luftsicherheitsplan darge-
stellten Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) u n v e r ä n d e r t

§ 10
Zugangsberechtigung

Die Luftsicherheitsbehörde entscheidet, welchen Per-
sonen bei Vorliegen der Voraussetzungen die Berechti-
gung zum Zugang zu nicht allgemein zugänglichen Be-
reichen erteilt werden darf oder bei Wegfall der Voraus-
setzungen zu entziehen ist. Nach Abschluss der Zuverläs-
sigkeitsüberprüfung nach § 7 Abs. 1 kann dem Betroffenen
zum Nachweis der Zugangsberechtigung ein Ausweis durch
den Unternehmer nach § 8 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1 aus-
gestellt werden. Der Ausweisinhaber ist verpflichtet den
Ausweis in den nicht allgemein zugänglichen Bereichen of-
fen sichtbar zu tragen und ihn nach Ablauf der Gültigkeits-
dauer oder auf Verlangen zurückzugeben. Der Ausweisin-
haber darf den Ausweis keinem Dritten überlassen. Sein Ver-
lust ist der Ausgabestelle unverzüglich anzuzeigen. Der Zu-
gang zu den nicht allgemein zugänglichen Bereichen ohne
Berechtigung ist verboten.

durch den Flugplatzbetreiber gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1
Nr. 7 mitzuwirken;

6. soweit erforderlich, an der Überprüfung nach § 7 mitzu-
wirken.

Die in Satz 1 Nr. 1 bis 6 aufgeführten Sicherungsmaßnah-
men sind von dem Unternehmen in einem Luftsicherheits-
plan im Sinne des Artikels 5 Abs. 4 der Verordnung (EG)
Nr. 2320/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vor-
schriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt (ABl. EG
Nr. L 355 S. 1) darzustellen, welcher der Luftsicherheitsbe-
hörde innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist zur Zu-
lassung vorzulegen ist; die Luftsicherheitsbehörde kann
Ausnahmen von der Vorlagepflicht zulassen. Die Zulassung
kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. Nachträg-
liche Auflagen sind zulässig. Die Luftfahrtunternehmen sind
verpflichtet, die im zugelassenen Luftsicherheitsplan darge-
stellten Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.

(2) Absatz 1 gilt
1. für Luftfahrtunternehmen, die eine Genehmigung nach

§ 20 des Luftverkehrsgesetzes besitzen, auch außerhalb
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, wenn und soweit
die jeweils örtlich geltenden Vorschriften nicht entgegen-
stehen;

2. für Luftfahrtunternehmen, die ihren Hauptsitz außerhalb
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes haben, sofern sie
Verkehrsflughäfen in der Bundesrepublik Deutschland
benutzen.
(3) Die Luftsicherheitsbehörde kann ein Luftfahrtunter-

nehmen zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen ent-
sprechend Absatz 1 auch auf sonstigen Flugplätzen ver-
pflichten, soweit dies zur Sicherung des Betriebs des Luft-
fahrtunternehmens erforderlich ist.

(4) Ein anderer als der in Absatz 1 bezeichnete Halter von
Luftfahrzeugen kann von der Luftsicherheitsbehörde zur
Durchführung der Sicherungsmaßnahmen entsprechend den
Absätzen 1 bis 3 verpflichtet werden, soweit dies zur Siche-
rung des Flugbetriebs erforderlich ist.

§ 10
Zugangsberechtigung

Nach Abschluss der Zuverlässigkeitsüberprüfung nach
§ 7 Abs. 6 wird dem Betroffenen zum Nachweis der Zu-
gangsberechtigung ein Ausweis ausgestellt. Der Ausweisin-
haber ist verpflichtet den Ausweis in den nicht allgemein zu-
gänglichen Bereichen offen sichtbar zu tragen und ihn nach
Ablauf der Gültigkeitsdauer oder auf Verlangen zurückzu-
geben. Der Ausweisinhaber darf den Ausweis keinem Drit-
ten überlassen. Sein Verlust ist der Ausgabestelle unverzüg-
lich anzuzeigen. Der Zugang zu den nicht allgemein zugäng-
lichen Bereichen ohne Berechtigung ist verboten.
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§ 11
Verbotene Gegenstände

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Das Bundesministerium des Innern kann allgemein
oder im Einzelfall Ausnahmen von den in Absatz 1 Nr. 1 bis 4
geregelten Fällen zulassen, soweit ein Bedürfnis besteht und
die nach anderen Rechtsvorschriften erforderliche Erlaubnis
zum Mitführen dieser Gegenstände vorliegt. Die Erlaubnis
kann mit einer Nebenbestimmung versehen werden.

(3) u n v e r ä n d e r t

§ 12
u n v e r ä n d e r t

§ 11
Verbotene Gegenstände

(1) Das Mitführen im Handgepäck oder Ansichtragen von
1. Schuss-, Hieb- und Stoßwaffen sowie Sprühgeräten, die

zu Angriffs- oder Verteidigungszwecken verwendet wer-
den können,

2. Sprengstoffen, Munition, Zündkapseln, brennbaren Flüs-
sigkeiten, ätzenden oder giftigen Stoffen, Gasen in Be-
hältern sowie sonstigen Stoffen, die allein oder zusam-
men mit anderen Gegenständen eine Explosion oder ei-
nen Brand verursachen können,

3. Gegenständen, die ihrer äußeren Form oder ihrer Kenn-
zeichnung nach den Anschein von Waffen, Munition oder
explosionsgefährlichen Stoffen erwecken,

4. sonstigen in der Anlage der Verordnung (EG) Nr. 2320/
2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vor-
schriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt (ABl. EG
Nr. L 355 S. 1) genannten Gegenständen

in Luftfahrzeugen und in nicht allgemein zugänglichen Be-
reichen auf Flugplätzen ist verboten.

(2) Das Bundesministerium des Innern kann im Einzelfall
Ausnahmen von den in Absatz 1 Nr. 1 bis 4 geregelten Fällen
zulassen, soweit ein Bedürfnis besteht und die nach anderen
Rechtsvorschriften erforderliche Erlaubnis zum Mitführen
dieser Gegenstände vorliegt. Die Erlaubnis kann mit einer
Nebenbestimmung versehen werden.

(3) § 27 Abs. 2 des Luftverkehrsgesetzes bleibt unbe-
rührt.

§ 12
Aufgaben und Befugnisse

des verantwortlichen Luftfahrzeugführers
(1) Der verantwortliche Luftfahrzeugführer hat als Belie-

hener für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ord-
nung an Bord des im Flug befindlichen Luftfahrzeuges zu
sorgen. Er ist nach Maßgabe von Absatz 2 und der sonst
geltenden Gesetze befugt, die erforderlichen Maßnahmen
zu treffen.

(2) Der verantwortliche Luftfahrzeugführer darf die er-
forderlichen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Fall
bestehende Gefahr für Personen an Bord des Luftfahrzeuges
oder für das Luftfahrzeug selbst abzuwehren. Dabei hat er
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (§ 4) zu wahren. Ins-
besondere darf der Luftfahrzeugführer
1. die Identität einer Person feststellen,
2. Gegenstände sicherstellen,
3. eine Person oder Sachen durchsuchen,
4. eine Person fesseln, wenn Tatsachen die Annahme recht-

fertigen, dass die Person den Luftfahrzeugführer oder
Dritte angreifen oder Sachen beschädigen wird.
(3) Zur Durchsetzung der Maßnahmen darf der Luftfahr-

zeugführer Zwangsmittel anwenden. Die Anwendung kör-
perlicher Gewalt ist nur zulässig, wenn andere Zwangsmittel
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Abschnitt 3
Unterstützung und Amtshilfe

durch die Streitkräfte
§ 13

u n v e r ä n d e r t

nicht in Betracht kommen, keinen Erfolg versprechen oder
unzweckmäßig sind. Der Gebrauch von Schusswaffen ist
Polizeivollzugsbeamten, insbesondere denjenigen des Bun-
desgrenzschutzes nach § 4a des Bundesgrenzschutzgesetzes
vorbehalten.

(4) Alle an Bord befindlichen Personen haben den An-
ordnungen des Luftfahrzeugführers oder seiner Beauftragten
nach Absatz 2 Folge zu leisten.

(5) Der verantwortliche Luftfahrzeugführer hat den
Schaden zu ersetzen, welcher der Bundesrepublik Deutsch-
land durch rechtswidrige und vorsätzliche oder grob fahr-
lässige Verletzung seiner Pflichten bei Ausübung der Auf-
gaben und Befugnisse nach den Absätzen 1 bis 3 entsteht.
Wird der Flug von einem Luftfahrtunternehmen durch-
geführt, hat dieses den Schaden zu ersetzen, welcher der
Bundesrepublik Deutschland durch eine rechtswidrige und
schuldhafte Verletzung der Pflichten des verantwortlichen
Luftfahrzeugführers oder seiner Beauftragten bei Aus-
übung der Aufgaben und Befugnisse nach den Absätzen 1
bis 3 entsteht.

Abschnitt 3
Unterstützung und Amtshilfe

durch die Streitkräfte
§ 13

Entscheidung der Bundesregierung
(1) Liegen auf Grund eines erheblichen Luftzwischenfalls

Tatsachen vor, die im Rahmen der Gefahrenabwehr die An-
nahme begründen, dass ein besonders schwerer Unglücksfall
nach Artikel 35 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 des Grundgesetzes
bevorsteht, können die Streitkräfte, soweit es zur wirksamen
Bekämpfung erforderlich ist, zur Unterstützung der Polizei-
kräfte der Länder im Luftraum zur Verhinderung dieses Un-
glücksfalles eingesetzt werden.

(2) Die Entscheidung über einen Einsatz nach Artikel 35
Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes trifft auf Anforderung des
betroffenen Landes der Bundesminister der Verteidigung
oder im Vertretungsfall das zu seiner Vertretung berechtigte
Mitglied der Bundesregierung im Benehmen mit dem Bun-
desminister des Innern. Ist sofortiges Handeln geboten, ist
das Bundesministerium des Innern unverzüglich zu unter-
richten.

(3) Die Entscheidung über einen Einsatz nach Artikel 35
Abs. 3 des Grundgesetzes trifft die Bundesregierung im Be-
nehmen mit den betroffenen Ländern. Ist eine rechtzeitige
Entscheidung der Bundesregierung nicht möglich, so ent-
scheidet der Bundesminister der Verteidigung oder im Ver-
tretungsfall das zu seiner Vertretung berechtigte Mitglied der
Bundesregierung im Benehmen mit dem Bundesminister des
Innern. Die Entscheidung der Bundesregierung ist unverzüg-
lich herbeizuführen. Ist sofortiges Handeln geboten, sind die
betroffenen Länder und das Bundesministerium des Innern
unverzüglich zu unterrichten.

(4) Das Nähere wird zwischen Bund und Ländern gere-
gelt. Die Unterstützung durch die Streitkräfte richtet sich
nach den Vorschriften dieses Gesetzes.
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§ 14

u n v e r ä n d e r t

§ 15

u n v e r ä n d e r t

§ 16

entfällt

§ 14

Einsatzmaßnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Zur Verhinderung des Eintritts eines besonders schwe-
ren Unglücksfalles dürfen die Streitkräfte im Luftraum Luft-
fahrzeuge abdrängen, zur Landung zwingen, den Einsatz
von Waffengewalt androhen oder Warnschüsse abgeben.

(2) Von mehreren möglichen Maßnahmen ist diejenige
auszuwählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit vo-
raussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Die Maßnahme
darf nur so lange und so weit durchgeführt werden, wie ihr
Zweck es erfordert. Sie darf nicht zu einem Nachteil führen,
der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis
steht.

(3) Die unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt ist nur
zulässig, wenn nach den Umständen davon auszugehen ist,
dass das Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen ein-
gesetzt werden soll, und sie das einzige Mittel zur Abwehr
dieser gegenwärtigen Gefahr ist.

(4) Die Maßnahme nach Absatz 3 kann nur der Bundes-
minister der Verteidigung oder im Vertretungsfall das zu sei-
ner Vertretung berechtigte Mitglied der Bundesregierung an-
ordnen. Im Übrigen kann der Bundesminister der Verteidi-
gung den Inspekteur der Luftwaffe generell ermächtigen,
Maßnahmen nach Absatz 1 anzuordnen.

§ 15

Sonstige Maßnahmen

(1) Die Maßnahmen nach § 14 Abs. 1 und 3 dürfen erst
nach Überprüfung sowie erfolglosen Versuchen zur War-
nung und Umleitung getroffen werden. Zu diesem Zweck
können die Streitkräfte auf Ersuchen der für die Flugsiche-
rung zuständigen Stelle im Luftraum Luftfahrzeuge über-
prüfen, umleiten oder warnen. Ein generelles Ersuchen ist
zulässig. Die Voraussetzungen für ein Tätigwerden werden
in diesem Fall durch vorherige Vereinbarung festgelegt.

(2) Der Bundesminister der Verteidigung kann den In-
spekteur der Luftwaffe generell ermächtigen, Maßnahmen
nach Absatz 1 anzuordnen. Der Inspekteur der Luftwaffe hat
den Bundesminister der Verteidigung unverzüglich über Si-
tuationen zu informieren, die zu Maßnahmen nach § 14
Abs. 1 und 3 führen könnten.

(3) Die sonstigen Vorschriften und Grundsätze der Amts-
hilfe bleiben unberührt.

§ 16

Schadensausgleich

Wegen des Ausgleichs von Schäden, die durch den Einsatz
der Streitkräfte entstanden sind, sind die §§ 51 bis 56 des
Bundesgrenzschutzgesetzes entsprechend anzuwenden. Wei-
tergehende Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche
bleiben unberührt.
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Abschnitt 4
Zuständigkeit und Verfahren

§ 16
Zuständigkeiten

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Die Zulassung von Luftsicherheitsplänen gemäß § 9
Abs. 1 einschließlich der Überwachung der darin darge-
stellten Sicherungsmaßnahmen wird durch das Luftfahrt-
bundesamt in bundeseigener Verwaltung ausgeführt. Im
Übrigen können die Aufgaben der Luftsicherheitsbehörden
nach diesem Gesetz in bundeseigener Verwaltung ausgeführt
werden, wenn dies zur Gewährleistung der bundeseinheitli-
chen Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen erforderlich
ist. In den Fällen des Satzes 2 werden die Aufgaben von der
vom Bundesministerium des Innern bestimmten Bundesbe-
hörde wahrgenommen; das Bundesministerium des Innern
macht die Übernahme von Aufgaben sowie die zuständigen
Bundesbehörden im Bundesanzeiger bekannt.

(4) u n v e r ä n d e r t

§ 17
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Das Bundesministerium des Innern erlässt im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen, dem Bundesministerium der Finanzen und
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und mit
Zustimmung des Bundesrates die zur Durchführung dieses
Gesetzes oder der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Si-

Abschnitt 4
Zuständigkeit und Verfahren

§ 17
Zuständigkeiten

(1) Die örtliche Zuständigkeit der Luftsicherheitsbehör-
den für die Aufgaben nach § 2 erstreckt sich auf das Flug-
platzgelände. Die Maßnahmen nach § 5 Abs. 3 und 4 und die
Überprüfungen der Verfahren zum sicheren Umgang der Un-
ternehmen mit Fracht, Post und Versorgungsgütern kann die
Luftsicherheitsbehörde auch außerhalb des Flugplatzgelän-
des vornehmen.

(2) Die Aufgaben der Luftsicherheitsbehörden nach die-
sem Gesetz und nach der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. De-
zember 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für
die Sicherheit in der Zivilluftfahrt (ABl. EG Nr. L 355 S. 1)
werden von den Ländern im Auftrage des Bundes ausge-
führt, soweit in Absatz 3 und 4 nichts anderes bestimmt ist.

(3) Die Zulassung von Luftsicherheitsplänen gemäß § 9
wird durch das Luftfahrtbundesamt in bundeseigener Ver-
waltung ausgeführt. Im Übrigen können die Aufgaben der
Luftsicherheitsbehörden nach diesem Gesetz in bundeseige-
ner Verwaltung ausgeführt werden, wenn dies zur Gewähr-
leistung der bundeseinheitlichen Durchführung der Sicher-
heitsmaßnahmen erforderlich ist. In den Fällen des Satzes 2
werden die Aufgaben von der vom Bundesministerium des
Innern bestimmten Bundesbehörde wahrgenommen; das
Bundesministerium des Innern macht die Übernahme von
Aufgaben sowie die zuständigen Bundesbehörden im Bun-
desanzeiger bekannt.

(4) Die Wahrnehmung der Bundesaufsicht gemäß Absatz
2 erfolgt durch das Bundesministerium des Innern. Maßnah-
men, die sich auf betriebliche Belange des Flugplatzbetrei-
bers oder des Luftfahrtunternehmens auswirken, werden
vom Bundesministerium des Innern im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen angeordnet.

§ 18
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
(1) Das Bundesministerium des Innern regelt durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die
Einzelheiten der Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 7, ins-
besondere
1. die Frist für eine Wiederholung der Überprüfung sowie
2. die Einzelheiten der Erhebung und Verwendung perso-

nenbezogener Daten.
(2) Das Bundesministerium des Innern erlässt im Einver-

nehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen, dem Bundesministerium der Finanzen und
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und mit
Zustimmung des Bundesrates die zur Durchführung dieses
Gesetzes oder der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Si-
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cherheit in der Zivilluftfahrt (ABl. EG Nr. L 355 S. 1) not-
wendige Rechtsverordnung über die Kosten (Gebühren und
Auslagen) für Amtshandlungen, insbesondere die Durchsu-
chung von Fluggästen und mitgeführten Gegenständen so-
wie deren Reisegepäck oder deren Überprüfung in sonstiger
geeigneter Weise. Die Rechtsverordnung bestimmt die ge-
bührenpflichtigen Tatbestände und kann dafür feste Sätze
oder Rahmensätze vorsehen. Die Gebührensätze sind so zu
bemessen, dass der mit den Amtshandlungen verbundene
Personal- und Sachaufwand gedeckt wird; bei begünstigen-
den Amtshandlungen können daneben die Bedeutung, der
wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen für den Ge-
bührenschuldner angemessen berücksichtigt werden. In der
Rechtsverordnung können die Kostenbefreiung, die Kosten-
gläubigerschaft, die Kostenschuldnerschaft, der Umfang der
zu erstattenden Auslagen und die Kostenerhebung abwei-
chend von den Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes
geregelt werden. Sie kann eine Auskunftspflicht der Kos-
tenschuldner über die Zahl der betroffenen Fluggäste sowie
über Art und Umfang der beförderten Gegenstände enthal-
ten; Auskünfte an den Betroffenen über die zu seiner Person
in Luftfahrtdateien gespeicherten personenbezogenen Daten
sind unentgeltlich.

(3) Das Bundesministerium des Innern wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und mit Zustim-
mung des Bundesrates Rechtsverordnungen zur Durch-
führung der Sicherungsmaßnahmen nach den §§ 8 und 9
zu erlassen. In den Rechtsverordnungen können insbe-
sondere Einzelheiten zu den baulichen und technischen
Sicherungen, zu den Durchsuchungen von Personen, Ge-
genständen und Fahrzeugen, zu Schulungsmaßnahmen
für das Personal und über den Inhalt der Luftsicher-
heitspläne festgelegt werden. Es kann ferner bestimmt
werden, dass das Bundesministerium des Innern von den
vorgeschriebenen Sicherungsmaßnahmen allgemein
oder im Einzelfall Ausnahmen zulassen kann, soweit Si-
cherheitsbelange dies gestatten.

Abschnitt 5
Bußgeld- und Strafvorschriften

§ 18
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig
1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

cherheit in der Zivilluftfahrt (ABl. EG Nr. L 355 S. 1) not-
wendige Rechtsverordnung über die Kosten (Gebühren und
Auslagen) für Amtshandlungen, insbesondere die Durchsu-
chung von Fluggästen und mitgeführten Gegenständen so-
wie deren Reisegepäck oder deren Überprüfung in sonstiger
geeigneter Weise einschließlich des bewaffneten Schutzes
der Kontrollstellen, die Bestreifung der Sicherheitsbereiche
gemäß dem Rahmenplan Luftsicherheit und bewaffnete
Standposten bei gefährdeten Luftfahrzeugen. Die Rechtsver-
ordnung bestimmt die gebührenpflichtigen Tatbestände und
kann dafür feste Sätze oder Rahmensätze vorsehen. Die Ge-
bührensätze sind so zu bemessen, dass der mit den Amts-
handlungen verbundene Personal- und Sachaufwand ge-
deckt wird; bei begünstigenden Amtshandlungen kann da-
neben die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sons-
tige Nutzen für den Gebührenschuldner angemessen
berücksichtigt werden. In der Rechtsverordnung können die
Kostenbefreiung, die Kostengläubigerschaft, die Kosten-
schuldnerschaft, der Umfang der zu erstattenden Auslagen
und die Kostenerhebung abweichend von den Vorschriften
des Verwaltungskostengesetzes geregelt werden. Sie kann
eine Auskunftspflicht der Kostenschuldner über die Zahl der
betroffenen Fluggäste sowie über Art und Umfang der be-
förderten Gegenstände enthalten; Auskünfte an den Betrof-
fenen über die zu seiner Person in Luftfahrtdateien gespei-
cherten personenbezogenen Daten sind unentgeltlich.

Abschnitt 5
Bußgeld- und Strafvorschriften

§ 19
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig
1. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 3 nicht wahrheitsgemäße An-

gaben macht,
2. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 2 oder § 9 Abs. 1 Satz 2 den

Luftsicherheitsplan zur Zulassung nicht rechtzeitig vor-
legt,

3. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 5 oder § 9 Abs. 1 Satz 5 die im
zugelassenen Luftsicherheitsplan dargestellten Siche-
rungsmaßnahmen nicht durchführt,
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4. u n v e r ä n d e r t

5. u n v e r ä n d e r t

6. einer vollziehbaren Anordnung oder Auflage nach § 8
Abs. 1 Satz 3 oder 4, § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Satz 3 oder 4
oder § 11 Abs. 2 Satz 2 zuwiderhandelt.

(2) u n v e r ä n d e r t

§ 19

u n v e r ä n d e r t

§ 20

u n v e r ä n d e r t

4. entgegen § 10 Satz 2 bis 4 den Ausweis in den nicht all-
gemein zugänglichen Bereichen nicht offen sichtbar
trägt, ihn einem Dritten überlässt, ihn der Ausgabestelle
nicht oder nicht rechtzeitig zurückgibt oder der Ausga-
bestelle den Verlust des Ausweises nicht oder nicht recht-
zeitig anzeigt,

5. entgegen § 10 Satz 5 sich oder einem Dritten unberech-
tigten Zugang zu nicht allgemein zugänglichen Berei-
chen verschafft oder

6. einer vollziehbaren Auflage nach § 11 Abs. 2 Satz 2, § 8
Abs. 2, § 8 Abs. 1 Satz 3 oder 4 oder § 9 Abs. 1 Satz 3
oder 4 zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 bis 5
kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro, die Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 6 mit einer Geldbuße
bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden. Ver-
waltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist die Luftsicherheitsbe-
hörde.

§ 20

Strafvorschriften

(1) Wer entgegen § 11 Abs. 1 die dort bezeichneten Ge-
genstände in Luftfahrzeugen oder in nicht allgemein zugäng-
lichen Bereichen auf Flugplätzen im Handgepäck mit sich
führt oder an sich trägt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer die Tat fahrlässig begeht, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundert-
achtzig Tagessätzen bestraft.

§ 21

Bußgeld- und Strafvorschriften zu § 12

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 12 Abs. 4 als
an Bord befindliche Person den Anordnungen des Luftfahr-
zeugführers oder seiner Beauftragten nicht Folge leistet. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünf-
undzwanzigtausend Euro geahndet werden.

(2) Wer eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung begeht
und dabei mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt Wi-
derstand leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) In besonders schweren Fällen des Absatzes 2 ist die
Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn

1. der Täter oder ein anderer Beteiligter eine Waffe bei sich
führt, um diese bei der Tat zu verwenden, oder

2. der Täter durch eine Gewalttätigkeit den Angegriffenen
in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesund-
heitsbeschädigung bringt.
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Abschnitt 6
Schlussbestimmung

§ 21
Grundrechtseinschränkungen

Die Grundrechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit
und Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 des
Grundgesetzes), das Grundrecht des Postgeheimnisses (Ar-
tikel 10 Abs. 1 des Grundgesetzes) und das Grundrecht
auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1
des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes
eingeschränkt.

Artikel 2
Änderung des Luftverkehrsgesetzes

Das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. März 1999 (BGBl. I S. 550), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBl. I
S. 3355), wird wie folgt geändert:

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t

5. u n v e r ä n d e r t

6. u n v e r ä n d e r t

7. § 29 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Wort „Gefahren“
das Wort „betriebsbedingten“ eingefügt.

b) u n v e r ä n d e r t

8. u n v e r ä n d e r t

9. u n v e r ä n d e r t

10. § 31 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 18 wird das Semikolon am Ende
durch einen Punkt ersetzt.

b) Nummer 19 wird aufgehoben.

Abschnitt 6
Schlussbestimmung

§ 22
Grundrechtseinschränkungen

Die Grundrechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit
und Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 des
Grundgesetzes) und das Grundrecht des Postgeheimnisses
(Artikel 10 Abs. 1 des Grundgesetzes) werden nach Maß-
gabe dieses Gesetzes eingeschränkt.

Artikel 2
Änderung des Luftverkehrsgesetzes

Das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. März 1999 (BGBl. I S. 550), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBl. I
S. 3355), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden folgende Wörter
angefügt:

„und keine Zweifel an der Zuverlässigkeit des Bewer-
bers nach § 7 des Luftsicherheitsgesetzes bestehen,“.

2. § 19b wird aufgehoben.

3. § 20a wird aufgehoben.

4. In § 20b Satz 3 wird die Angabe „§ 20a Abs. 2“ durch die
Angabe „§ 9 Abs. 2 des Luftsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

5. § 27 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) § 11 Abs. 1 und 2 des Luftsicherheitsgesetzes
bleibt unberührt.“

6. § 27c wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 1a werden nach dem Wort „Flug-
plätzen,“ die Wörter „einschließlich der Überprü-
fung, Warnung und Umleitung von Luftfahrzeugen
im Luftraum“ eingefügt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) § 15 des Luftsicherheitsgesetzes bleibt un-
berührt.“

7. § 29 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Wort „Gefahren“
das Wort „betriebsbedingte“ eingefügt.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

8. § 29c wird aufgehoben.

9. § 29d wird aufgehoben.

10. § 31 Abs. 2 Nr. 19 wird aufgehoben.
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11. § 32 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nr. 13 Satz 6 wird der Punkt am
Ende durch ein Komma ersetzt.

b) Absatz 1 Nr. 13 Satz 7 und Absatz 2a und 2b wer-
den aufgehoben.

12. § 58 wird wie folgt geändert:
a) u n v e r ä n d e r t

b) In Absatz 1 Nr. 11 werden nach der Angabe „27
Abs. 1 oder 2“ die Angabe „oder Abs. 4 Satz 2“ und
nach der Angabe „24 Abs. 1“ die Angabe „ ,einer
Zulassung nach § 19b Abs. 1 Satz 3 oder 4 oder 20a
Abs. 1 Satz 3 oder 4“ gestrichen.

c) u n v e r ä n d e r t

13. u n v e r ä n d e r t
14. u n v e r ä n d e r t

Artikel 3
Änderung des Bundesgrenzschutzgesetzes

Das Bundesgrenzschutzgesetz vom 19. Oktober 1994
(BGBl. I S. 2978, 2979), zuletzt geändert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 9. Januar 2002 (BGBl. I S. 361, 365), wird
wie folgt geändert:
1. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4
Luftsicherheit

Dem Bundesgrenzschutz obliegt der Schutz vor Angriffen
auf die Sicherheit des Luftverkehrs gemäß § 5 des Luftsi-
cherheitsgesetzes, soweit diese Aufgaben nach § 16 Abs. 3
Satz 2 und 3 des Luftsicherheitsgesetzes in bundeseigener
Verwaltung ausgeführt werden.“
2. In § 4a Satz 2 wird die Angabe „§ 29 Abs. 3 Satz 1 des
Luftverkehrsgesetzes“ durch die Angabe „§ 12 Abs. 1
Satz 1 des Luftsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

3. u n v e r ä n d e r t

4. In § 62 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 19 b Abs. 1
Satz 1 Nr. 1, 2. Halbsatz des Luftverkehrsgesetzes“
durch die Angabe „§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zweiter Halb-
satz des Luftsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 4
Änderung des Gesetzes

über das Ausländerzentralregister
Das Gesetz über das Ausländerzentralregister vom

2. September 1994 (BGBl. I S. 2265), zuletzt geändert
durch Artikel 5 Abs. 4 des Gesetzes vom 22. August 2002
(BGBl. I 3390), wird wie folgt geändert:

11. § 32 Abs. 1 Nr. 13 Satz 7, Abs. 2a und 2b wird aufge-
hoben.

12. § 58 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Nummern 4a bis 4e aufge-

hoben.
b) In Absatz 1 Nr. 11 werden nach der Angabe „27

Abs. 1 oder 2“ die Angabe „oder Abs. 4 Satz 2“ und
nach der Angabe „24 Abs. 1,“ die Angabe „einer
Zulassung nach § 19b Abs. 1 Satz 3 oder 4 oder 20a
Abs. 1 Satz 3 oder 4“ gestrichen.

c) In Absatz 2 werden die Angaben „4c bis 4f“ und
„bis 4b“ gestrichen.

13. § 60 Abs. 1 Nr. 8 wird aufgehoben.
14. § 69 wird aufgehoben.

Artikel 3
Änderung des Bundesgrenzschutzgesetzes

Das Bundesgrenzschutzgesetz vom 19. Oktober 1994
(BGBl. I S. 2978, 2979), zuletzt geändert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 9. Januar 2002 (BGBl. I S. 361, 365), wird
wie folgt geändert:
1. § 4 (Luftsicherheit) wird wie folgt gefasst:

„Dem Bundesgrenzschutz obliegt der Schutz vor Angrif-
fen auf die Sicherheit des Luftverkehrs gemäß § 5 des Luft-
sicherheitsgesetzes, soweit diese Aufgaben nach § 17 Abs. 3
des Luftsicherheitsgesetzes in bundeseigener Verwaltung
ausgeführt werden.“
2. In § 4a Satz 2 wird die Angabe „§ 29 Abs. 3 Satz 1
LuftVG“ durch die Angabe „§ 12 Abs. 1 Satz 1 des Luft-
sicherheitsgesetzes“ ersetzt.

3. In § 14 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe „§§ 29c und 29d
des Luftverkehrsgesetzes“ durch die Angabe „§ 5 des
Luftsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

4. In § 62 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 19 b Abs. 1 Satz
1 Nr. 1, 2. Halbsatz“ durch die Angabe „§ 8 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1, 1. Halbsatz des Luftsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 4
Änderung des Gesetzes

über das Ausländerzentralregister
Das Gesetz über das Ausländerzentralregister vom

2. September 1994 (BGBl. I S. 2265), zuletzt geändert
durch Artikel 5 Abs. 4 des Gesetzes vom 22. August 2002
(BGBl. I 3390), wird wie folgt geändert:
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1. In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu § 15 die
Wörter „Luftfahrtbehörden der Länder im Sinne des
§ 29d des Luftverkehrsgesetzes“ durch die Wörter „Luft-
sicherheitsbehörden im Sinne des § 7 des Luftsicher-
heitsgesetzes“ ersetzt.

2. In § 15 werden in der Überschrift und in Absatz 1 Satz 3
jeweils die Wörter „Luftfahrtbehörden der Länder im
Sinne des § 29d des Luftverkehrsgesetzes“ durch die
Wörter „Luftsicherheitsbehörden im Sinne des § 7 des
Luftsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 5

Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung

Die AZRG-Durchführungsverordnung vom 17. Mai 1995
(BGBl. I S. 695), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 2 des
Gesetzes vom 22. August 2002 (BGBl. I S. 3390), wird wie
folgt geändert:

1. u n v e r ä n d e r t

2. In der Anlage wird im Abschnitt I, in den laufenden
Nummern 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 24a, jeweils in Spalte D die Wörter
„Luftfahrtbehörden der Länder im Sinne des § 29d des
Luftverkehrsgesetzes“ jeweils durch die Wörter „Luftsi-
cherheitsbehörden im Sinne des § 7 Luftsicherheitsgeset-
zes“ ersetzt.

Artikel 6

Änderung des Bundeszentralregistergesetzes

Das Bundeszentralregistergesetz vom 18. März 1971
(BGBl. I S. 243) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195),
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
22. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2834), wird wie folgt ge-
ändert:

In § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 wird das Wort „Luftfahrt-
behörden“ durch das Wort „Luftsicherheitsbehörden“
und die Angabe „§ 29d des Luftverkehrsgesetzes“ durch
die Angabe „§ 7 des Luftsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 7

Änderung der Luftverkehrszulassungsverordnung

Die Luftverkehrszulassungsverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. März 1999 (BGBl. I
S. 610), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3093) wird wie folgt
geändert:

§ 77 wird aufgehoben.

1. In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu § 15 die
Wörter „Luftfahrtbehörden der Länder im Sinne des
§ 29d des Luftverkehrsgesetzes“ durch die Wörter „Luft-
sicherheitsbehörden der Länder im Sinne des § 7 des
Luftsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

2. In § 15 werden in der Überschrift und in Absatz 1 Satz 3
jeweils die Wörter „Luftfahrtbehörden der Länder im
Sinne des § 29d des Luftverkehrsgesetzes“ durch die
Wörter „Luftsicherheitsbehörden der Länder im Sinne
des § 7 des Luftsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 5

Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung

Die AZRG-Durchführungsverordnung vom 17. Mai 1995
(BGBl. I S. 695), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 2 des
Gesetzes vom 22. August 2002 (BGBl. I S. 3390), wird wie
folgt geändert:

1. In § 8 Abs. 3 Satz 3 Nr. 21 werden die Wörter „§ 29d des
Luftverkehrsgesetzes“ durch die Wörter „§ 7 des Luftsi-
cherheitsgesetzes“ ersetzt.

2. In der Anlage wird im Abschnitt I, in den laufenden
Nummern 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 24a, jeweils in Spalte D die Wörter
„Luftfahrtbehörden der Länder im Sinne des § 29d des
Luftverkehrsgesetzes“ jeweils durch die Wörter „Luftsi-
cherheitsbehörden der Länder im Sinne des § 7 Luftsi-
cherheitsgesetzes“ ersetzt.
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Artikel 8
u n v e r ä n d e r t

Artikel 9
u n v e r ä n d e r t

Artikel 6
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang
Die auf Artikel 5 beruhenden Teile der AZRG-Durchfüh-

rungsverordnung können auf Grund der Ermächtigung des
Gesetzes über das Ausländerzentralregister vom 2. Septem-
ber 1994 (BGBl. I S. 2265) durch Rechtsverordnung geän-
dert werden.

Artikel 7
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Bericht der Abgeordneten Frank Hofmann (Volkach), Clemens Binninger,
Silke Stokar von Neuforn und Ernst Burgbacher

I. Verfahren

1. Allgemein

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache
15/2361 wurde in der 89. Sitzung des Deutschen Bundes-
tages am 30. Januar 2004 an den Innenausschuss federfüh-
rend sowie an den Auswärtigen Ausschuss, den Rechts-
ausschuss, den Verteidigungsausschuss, den Ausschuss für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und den Ausschuss für
Tourismus zur Mitberatung überwiesen.

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU auf Druck-
sache 15/2649 wurde in der 100. Sitzung des Deutschen
Bundestages am 25. März 2004 an den Innenausschuss fe-
derführend sowie an den Rechtsausschuss und den Verteidi-
gungsausschuss zur Mitberatung überwiesen.

Der Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache
15/747wurde in der 53. Sitzung des Deutschen Bundestages
am 26. Juni 2003 an den Innenausschuss federführend sowie
an den Auswärtigen Ausschuss, den Rechtsausschuss, den
Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit, den Ausschuss für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, den Ausschuss für
Tourismus und den Ausschuss für die Angelegenheiten der
Europäischen Union zur Mitberatung überwiesen.

2. Voten der mitberatenden Ausschüsse

a) Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf
Drucksache 15/2361

Der Auswärtige Ausschuss hat in seiner 40. Sitzung am
26. Mai 2004 mit den Stimmen der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der
Fraktionen der CDU/CSU und FDP die Annahme des
Gesetzentwurfs empfohlen.

Der Rechtsausschuss hat in seiner 50. Sitzung am
16. Juni 2004 mit den Stimmen der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der
Fraktionen der CDU/CSU und FDP empfohlen, den Ge-
setzentwurf anzunehmen.

Der Verteidigungsausschuss hat in seiner 36. Sitzung
am 5. Mai 2004 mit den Stimmen der Fraktionen SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen
der Fraktionen der CDU/CSU und FDP die Annahme des
Gesetzentwurfs empfohlen.

Der Ausschuss für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen hat in seiner 46. Sitzung am 5. Mai 2004 mit den
Stimmen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/
CSU und FDP empfohlen, den Gesetzentwurf anzuneh-
men.

Der Ausschuss für Tourismus hat in seiner 41. Sitzung
am 5. Mai 2004 mit den Stimmen der Fraktionen SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen
der Fraktionen der CDU/CSU und FDP die Annahme des
Gesetzentwurfs empfohlen.

b) Zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU
auf Drucksache 15/2649
DerRechtsausschuss hat in seiner 50. Sitzung am 16. Juni
2004 mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Frak-
tion der CDU/CSU empfohlen, den Gesetzentwurf abzu-
lehnen.
Der Verteidigungsausschuss hat in seiner 36. Sitzung
am 5. Mai 2004 mit den Stimmen der Fraktionen SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stim-
men der Fraktion der CDU/CSU empfohlen, den Gesetz-
entwurf abzulehnen.

c) Zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf
Drucksache 15/747
Der Auswärtige Ausschuss hat in seiner 23. Sitzung am
24. September 2003 mit den Stimmen der Fraktionen
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU die Ablehnung des
Antrags empfohlen.
Der Rechtsausschuss hat in seiner 25. Sitzung am
24. September 2003 mit den Stimmen der Fraktionen
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim-
men der Fraktion der CDU/CSU bei Enthaltung der Frak-
tion der FDP empfohlen, den Antrag abzulehnen.
Der Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit hat in seiner
59. Sitzung am 5. Mai 2004 mit den Stimmen der Frak-
tionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ge-
gen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU die Ableh-
nung des Antrags empfohlen.
Der Ausschuss für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen hat in seiner 17. Sitzung am 24. September 2003
mit den Stimmen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der
CDU/CSU bei Enthaltung der Fraktion der FDP die Ab-
lehnung des Antrags empfohlen.
Der Ausschuss für Tourismus hat in seiner 22. Sitzung
am 24. September 2003 mit den Stimmen der Fraktionen
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU empfohlen, den
Antrag abzulehnen.
Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäi-
schen Union hat in seiner 29. Sitzung am 15. Oktober
2003 mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion
der CDU/CSU die Ablehnung des Antrags empfohlen.

3. Beratungen im federführenden Ausschuss
Der Innenausschuss hat in seiner 29. Sitzung am 11. Feb-
ruar 2004 einvernehmlich beschlossen, eine öffentliche An-
hörung zum Luftsicherheitsgesetz durchzuführen.
Die öffentliche Anhörung hat der Innenausschuss in seiner
35. Sitzung am 26. April 2004 durchgeführt. An dieser An-
hörung haben folgende Sachverständige teilgenommen:
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Prof. Dr. Manfred Baldus
Universität Erfurt
Prof. Dr. Volker Epping
Universität Hannover
Prof. Dr. Jörn Ipsen
Universität Osnabrück
Generalleutnant Heinz Marzi
Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe
Bundesministerium der Verteidigung
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch
Universität Tübingen
Prof. Dr. Rupert Scholz
Ludwig-Maximilians-Universität München
Prof. Dr. Peter J. Tettinger
Universität Köln
Prof. Dr. Gerhard Robbers
Universität Trier
Dr. Horst Bittlinger
Deutsche Lufthansa AG
Hinsichtlich des Ergebnisses der Anhörung wird auf das Pro-
tokoll der 35. Sitzung des Innenausschusses vom 26. April
2004 hingewiesen (Protokoll 15/35).
Der Innenausschuss hat in seiner 39. Sitzung am 16. Juni
2004 die Vorlagen abschließend beraten.
a. Als Ergebnis der Beratungen wurde der Gesetzentwurf

der Bundesregierung auf Drucksache 15/2361 in der
Fassung des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen
auf Ausschussdrucksache 15(4)118 mit den Stimmen der
Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und FDP
angenommen.
Zuvor wurde der Änderungsantrag der Koalitionsfraktio-
nen auf Ausschussdrucksache 15(4)118 mit den Stimmen
der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und
FDP angenommen.
Darüber hinaus wurde der Änderungsantrag der Fraktion
der CDU/CSU auf Ausschussdrucksache 15(4)123 mit
den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der
CDU/CSU abgelehnt.
Der Änderungsantrag hatte einschließlich Begründung
folgenden Wortlaut:
Zu § 17 Abs. 3
Es wird folgender neuer Satz in § 17 Abs. 3 des Gesetz-
entwurfs eingefügt:
„Ist die Ausführung von Aufgaben der Luftsicherheitsbe-
hörden und insbesondere die Verteilung dieser Aufgaben
auf Bundes- und Landesbehörden durch Verwaltungsab-
kommen zwischen Bundesregierung und Landesregie-
rung geregelt, bedürfen hiervon abweichende Entschei-
dungen des Bundesministeriums des Innern der Zustim-
mung der zuständigen Landesbehörden.“
Beg r ü n d u n g
Gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 19 LuftVG kann der Bund auf
Antrag eines Landes den Schutz vor Angriffen auf die
Sicherheit des Luftverkehrs in bundeseigener Verwaltung

ausführen. Nach der beabsichtigten Neuregelung wäre
für die Übernahme in bundeseigene Verwaltung künftig
lediglich die einseitige Rücknahmeerklärung des Bundes
gegenüber einem Land erforderlich; dies würde auch für
die Aufgaben der Aufsichtsbehörden gelten.
Eine Rückübertragung von Zuständigkeiten kann im In-
teresse der Länder aber nur ausschließlich im Einver-
nehmen mit dem jeweiligen Land erfolgen. Andererseits
entstünden für die Länder unübersehbare Organisations-
und Finanzierungsrisiken. Sicherheitsdefizite ergeben
sich nicht, da der Bund durch die ihm zu Gebote stehende
Aufsichtsbefugnis alle erforderlichenMaßnahmen durch-
setzen kann.

b. Der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/2649 wurde vom
Innenausschuss mit den Stimmen der Fraktionen SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stim-
men der Fraktion der CDU/CSU abgelehnt.

c. Der Antrag auf Drucksache 15/747 wurde vom Innen-
ausschuss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der
Fraktion der CDU/CSU abgelehnt.

II. Zur Begründung
1. Soweit der Innenausschuss den Gesetzentwurf unverän-

dert angenommen hat, wird auf die Begründung in Bun-
destagsdrucksache 15/2361 Bezug genommen.

2. Die vom Innenausschuss auf Grundlage des Änderungs-
antrags der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdruck-
sache 15(4)118 beschlossenen Änderungen begründen
sich im Wesentlichen wie folgt:

Zur Eingangsformel
Die Änderung ergibt sich als Folgeänderung aus der Zu-
stimmungsfreiheit des Gesetzes.

Zu Artikel 1 (Luftsicherheitsgesetz LuftSiG)
Zu § 5
Zu Absatz 1
Diese Tätigkeiten werden nunmehr ausdrücklich den Luft-
sicherheitsbehörden zugewiesen. Diese Klarstellung ist
durch die Entscheidung des BVerwG vom 18. März 2004
(3 C 24.03) zur Luftsicherheitsgebühr II erforderlich ge-
worden.

Zu Absatz 5 Satz 1
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung; die be-
hördlichen Maßnahmen sind Sicherheitsmaßnahmen; die
Maßnahmen der Flugplatzbetreiber und Luftfahrtunter-
nehmen werden als Sicherungsmaßnahmen bezeichnet.

Zu Absatz 5 Satz 2
Die Änderung dient der Übernahme der Stellungnahme
des Bundesrates Nummer 4 (Bundestagsdrucksache
15/2361, S. 26).

Zu § 7
Zu Absatz 1 Satz Nr. 1
Kleinere Flugplätze sollen von der Vorschrift nicht er-
fasst werden.
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Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 2
Die Änderung dient der Übernahme der Stellungnah-
me des Bundesrates Nummer 5 (Bundestagsdrucksache
15/2361, S. 26).

Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 4
Die Änderung dient der Übernahme der Stellungnahme
des Bundesrates Nummer 6 in der Form des Vorschlags
der Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung (Bundes-
tagsdrucksache 15/2361, S. 26 und S. 35).

Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 5
Der Begriff „Sportflieger“ wird durch den Bezug auf § 1
Abs. 2 LuftVG ersetzt. Insofern wird der Stellungnahme
des Bundesrates Nummer 7 gefolgt (Bundestagsdruck-
sache 2361, S. 27). Der vorher weite Bezug auf die nicht
allgemein zugänglichen Bereiche des Flugplatzgeländes
wird durch die neue Formulierung in den Nummern 2
und 3 auf diese Bereiche der Verkehrsflughäfen be-
schränkt und gleichzeitig klargestellt, dass auch die den
Luftfahrtunternehmen überlassenen Bereiche einge-
schlossen sein sollen.

Zu Absatz 2 Satz 2 (neu)
Die Kostenregelung soll für Arbeitnehmer, obwohl sie
nunmehr Antragsteller sind, unverändert bleiben.

Zu Absatz 2 Satz 3 (neu) Nr. 3
Redaktionelle Anpassung, da nicht alle der genannten
Stellen regelmäßig beteiligt werden müssen.

Zu Absatz 3 Satz 1 Nr. 4
Die Änderung dient der Übernahme der Stellung-
nahme des Bundesrates Nummer 11 (Bundestagsdruck-
sache 15/2361, S. 28).

Zu Absatz 4
Die Änderung dient der Übernahme der Stellung-
nahme des Bundesrates Nummer 14 (Bundestagsdruck-
sache 15/2361, S. 29).

Zu Absatz 6
Die Änderung dient der Übernahme der Stellung-
nahme des Bundesrates Nummer 17 (Bundestagsdruck-
sache 15/2361, S. 2).

Zu Absatz 7 Satz 2
Die Änderung dient der teilweisen Übernahme der Stel-
lungnahme des Bundesrates Nummer 19 in der Form des
Vorschlags der Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung
(Bundestagsdrucksache 15/2361, S. 30 und S. 37).

Zu Absatz 9 Satz 1
Das Bundesverwaltungsamt als zuständige Behörde für
das Ausländerzentralregister (AZR) soll nicht nachbe-
richtspflichtig sein. Darüber hinaus erfolgt eine Beschrän-
kung der Nachberichtspflicht auf die Bundesbehörden,
um die Zustimmungsfreiheit des Gesetzes herzustellen.

Zu Absatz 9 Satz 3
Beschränkung der Regelung auf das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz.

Zu Absatz 11 Satz 1 Nr. 2 vor Buchstabe a
Die Änderung dient der Klarstellung entsprechend der
Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnah-
me des Bundesrates Nummer 25 (Bundestagsdrucksache
15/2361, S. 31 und S. 37) und der Zustimmungsfreiheit
des Gesetzentwurfs.

Zu Absatz 11 Satz 3
Die Änderung dient der Übernahme der Stellungnah-
me des Bundesrates Nummer 26 (Bundestagsdrucksache
15/2361, S. 31).

Zu § 8
Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 5
Waren und Versorgungsgüter sollen auch der Kontrolle
nach dieser Vorschrift unterliegen, wenn sie in diese Be-
reiche verbracht werden, ohne von Personen mitgeführt
zu werden.

Zu § 10
Zu Satz 1 (neu)
Die Änderung dient der Übernahme der Stellungnahme
des Bundsrates Nummer 30 in der Form des Vorschlags
der Bundesregierung in der Gegenäußerung (Bundes-
tagsdrucksache 15/2361, S. 31 und S. 38).

Zu Satz 2 (neu)
Die Änderung dient der Übernahme der Stellungnahme
des Bundsrates Nummer 31 in der Form des Vorschlags
der Bundesregierung in der Gegenäußerung (Bundes-
tagsdrucksache 15/2361, S. 31 und S. 38).

Zu § 11
Zu Absatz 2 Satz 1
Für Personengruppen wie Polizeivollzugsbeamte oder
sog. Vogelverbrämer (zur Jagdausübung auf dem Flug-
platzgelände) sollen nicht jeweils Einzelerlaubnisse er-
teilt werden müssen.

Zu § 16 (alt)
Die Streichung des ursprünglich vorgesehenen Schaden-
sausgleichs ist geboten, um die Zustimmungsfreiheit des
Gesetzes herzustellen.

Zu § 16 (neu)
Zu Absatz 3 Satz 1
Die Änderung dient der Übernahme der Stellungnahme
des Bundsrates Nummer 35 in der Form des Vorschlags
der Bundesregierung in der Gegenäußerung (Bundes-
tagsdrucksache 15/2361, S. 32 und S. 38) mit einer ge-
ringfügigen redaktionellen Änderung.

Zu § 17 (neu)
Zu Absatz 2 Satz 1
Diese Änderung ist durch die Entscheidung des BVerwG
vom 18. März 2004 (3 C 24.03) zur Luftsicherheitsge-
bühr II erforderlich geworden.
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Zu Absatz 3 (neu)
Die Verordnungsermächtigung zum Erlass der schon jetzt
bestehenden Luftsicherheitsverordnung wurde verse-
hentlich nicht aus § 32 Abs. 2a LuftVG übernommen.
Dies wird nunmehr mit einer Präzisierung nachgeholt.

Zu § 21 (neu)
Die Änderung dient der Übernahme der Stellungnah-
me des Bundesrates Nummer 39 (Bundestagsdrucksache
15/2361, S. 34).
Die übrigen Änderungen ergeben sich als redaktionelle
Folgeänderungen oder Anpassungen.

3. Die Fraktion der CDU/CSU sieht den Gesetzentwurf
der Bundesregierung als nicht hinreichend an. In der
Sachverständigenanhörung sei deutlich geworden, dass
man ohne Grundgesetzänderung, zumindest ohne eine
Klarstellung, nicht auskomme. Eine Verfassungsände-
rung, wie sie im Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/
CSU gefordert werde, habe zudem den Vorteil, dass nicht
für jedes denkbare Bedrohungsszenario ein eigenes Ge-
setz geschaffen werden müsse. Eine einheitliche Rege-
lung für die Fälle des Einsatzes der Bundeswehr, in denen
Polizei und Bundesgrenzschutz nicht mehr handeln
könnten, bilde eine stabile verfassungsrechtliche Grund-
lage. Mit dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktio-
nen, der das Ziel verfolge, Zustimmungsfreiheit um jeden
Preis zu erzielen, würden zudem nicht hinnehmbare Si-
cherheitslücken in Kauf genommen. Nach dem ursprüng-
lichen Entwurf seien weitaus mehr Behörden verpflichtet
gewesen, nachträgliche Erkenntnisse mitzuteilen. Auch
die Möglichkeit für die Landesverfassungsschutzbehör-
den, diese Daten in gemeinsamen Dateien zu speichern,
entfalle. Mit ihrem Änderungsantrag auf Ausschuss-
drucksache 15(4)123 bezwecke die Fraktion der CDU/
CSU, dass funktionierende Modelle der Kontrollen an
Flughäfen nicht einseitig geändert werden könnten und
auch Lohndumping verhindert werde. Auch die Eile, mit
der der Gesetzentwurf abschließend beraten werden
solle, trage der Problemlage nicht hinreichend Rechnung.
Zudem sei der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen
entgegen den internen Ausschussregelungen verspätet
vorgelegt worden.
Die Fraktion der FDP unterstützt das Anliegen, die Si-
cherheit im Luftverkehr zu optimieren. Die vorliegenden
Gesetzentwürfe seien jedoch unnötig. Der Abschuss eines
Flugzeuges zur Abwehr von Gefahren für Menschenle-
ben stelle ein unauflösbares moralisches Dilemma dar.
Die allgemeinen Grundsätze des Rechtssystems, insbe-
sondere Artikel 35 GG, seien ausreichend, um den Ab-
schuss eines Flugzeuges im Ausnahmefall zu ermögli-

chen. Die Regelung des § 14 Abs. 3 LuftSiG-E der Bun-
desregierung gebe nur den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz wieder, der ohnehin gelte, weshalb es sich hierbei um
keine Eingrenzung des Ermessens handele. Eine gesetz-
liche Regelung könne jedoch dazu führen, die Einsatz-
schwelle herabzusenken. Die Kostenregelungen seien zu-
dem zu kritisieren. Ein eventueller terroristischer An-
schlag gelte nicht der Flughafengesellschaft, sondern dem
Staat insgesamt; es gehe auch um die Aufrechterhaltung
der Infrastruktur und damit um das öffentliche Interesse.
Die beabsichtigten Kostenregelungen würden Wettbe-
werbsnachteile für deutsche Fluggesellschaften verursa-
chen. Die Bundesregierung sei zumindest aufgefordert,
auf eine EU-weite Kostentragungsregelung hinzuwirken.
Die Kritik der Fraktion der CDU/CSU am Beratungsver-
fahren teile man.
Die Koalitionsfraktionen betonen, Kernanliegen des
Gesetzentwurfs der Bundesregierung sei die Sicherung
vor Angriffen auf den Luftverkehr. Die Bedrohungssitua-
tion sei seit dem 11. September 2001 Realität. Im Ge-
setzentwurf gehe es darum, die Luftsicherheit „aus einer
Hand“ zu gewährleisten und zu optimieren, indem bisher
zersplitterte Regelungen zu einem schlüssigen Gesamt-
konzept zusammengefasst würden. Die Prävention werde
durch eine Vielzahl von Regelungen gestärkt. Der Ab-
schuss eines Flugzeuges werde unter eng begrenzten Vo-
raussetzungen erlaubt. Für die Amtshilfe der Bundeswehr
sei Artikel 35 GG eine ausreichende Rechtsgrundlage. In
der Anhörung sei bestätigt worden, dass es hierzu keiner
Änderung des Grundgesetzes bedürfe. Die überwiegende
Mehrheit der Sachverständigen habe bestätigt, dass ein
terroristischer Überfall als „Unglücksfall“ im Sinne des
Artikels 35 Abs. 3 GG angesehen werden könne. Das Er-
messen der Exekutive werde geregelt und eingegrenzt.
Das Gesetz schaffe Rechtssicherheit. Der Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU/CSU zeige, dass diese nicht die
Luftsicherheit im Blick habe, sondern die Einsätze der
Bundeswehr auch auf Einsätze im Innern ausweiten
wolle. Eine Vermischung polizeilicher und militärischer
Aufgaben müsse aber in jedem Falle vermieden werden,
weshalb man bewußt den Weg der Anlehnung an das Po-
lizeirecht und an Artikel 35 GG gewählt habe.
Nachträglich bekannt gewordene Sicherheitserkennt-
nisse könnten auch nach den Änderungsanträgen der
Koalitionsfraktionen selbstverständlich genutzt werden.
Internationalen Entwicklungen werde Rechnung getra-
gen. Bei der im Änderungsantrag vorgenommenen Neu-
regelung des § 17 Abs. 3 LuftSiG-E (jetzt § 16 Abs. 3
LuftSiG-E) gehe es, wie aus der Gesetzesbegründung er-
sichtlich, um einheitliche Sicherheitsstandards; ein Ein-
griff in die Tarifgestaltung sei damit nicht beabsichtigt.

Berlin, den 16. Juni 2004
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